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 Veröffentlicht am 20.03.1989

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §64 Abs1;

Rechtssatz

Aus einer zum Feststellungszeitpunkt des Einheitswertes des gewerblichen Betriebes bestehenden Verp6ichtung zur

Prüfung des aktienrechtlichen Jahresabschlusses kann noch keineswegs auf das Entstehen eines konkreten

Entgeltanspruches für erst noch zu erbringende Prüfungsleistungen geschlossen werden.
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